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Spielplatzordnung 

 
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf Kinderspielplätzen hat der Gemeinderat der Markt-
gemeinde Vomp folgende Ordnung beschlossen: 
 
 

(1) Für Unfälle und Schäden kann keine Haftung durch die Marktgemeinde übernommen werden, 
die Benutzung der Spielplätze und aller Geräte findet auf eigene Gefahr statt.  
 

(2) Während der Dunkelheit ist die Benutzung der Anlagen untersagt. 
 

(3) Die Mitnahme von Hunden bzw. der Aufenthalt von Hunden auf den Spielplätzen ist verboten. 
Hunde sind gegebenenfalls am Spielplatzrand sicher anzuleinen. 
 

(4) Auf den Spielplätzen ist das Anlegen und Unterhalten von Feuerstellen sowie die Benützung 
von Grill- und Kochgeräten untersagt. 
 

(5) Rauchen und das Konsumieren von alkoholischen Getränken sind verboten.  
 

(6) Fahrradfahren ist verboten, das Schieben von Fahrrädern ist erlaubt. 
 

Dieser Verordnung gilt für alle öffentlichen und frei zugänglichen Kinderspielplätze der Marktgemeinde 
Vomp. 

 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
Karl-Josef Schubert 
 


